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3. Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft gilt:

a) Die Fläche ist der natürlichen Sukzession zu übedassen. Die vorhandene Vegetation ist zu erhalten.
b) Die Anlage einer natumah gestalteten Regenwasserversickerungsmulde innerhalb der mit A gekennzeichneten

Häche mit Bodenfilter (belebte Bodenschicht mit filterstabilem Kies) gern. hydraulischem Nachweis ist zulässig.
c) Der Wasserabschlag ist auf das natürliche Maß (10 Uhalsec) zu begrenzen.
d) Im Umfang von 0,04 ha ist die Maßnahme den Eingdffen in den allgemeinen Wohngebieten zugeordnet.

nüber Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

rirdisch, mit 2 x 1Cm Schutzstrefen

4. Für ezu
Die vorhandenen Laubbäum laichaitig zu ersetzen.

Entfallt

Präambel und Ausfertigung

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 des Baugesebuches BauGs) in Verbindung mii § 40 der N,edersäctisischen
Genierndeoidnung (NGO) hat der Rat der Gemeinde dieset, Bebauuncspan bestehend aus der Planzerchnung und den textlidnen
Festsetzungen. als Satzung beschlossen.
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Verfahrensvermerke

Aurstellungsbesdnluss

Der Verwaltungsaussdnuss der Gemeinde hai In seiner Sitzung am
10.07.2007 die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss ist gern. § 2 Abs. 1 BauGB am
01.04.2009 ortsüblich bekannt gemacht worden.
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Plantintertage

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschafiskatasters
und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie
Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vorn 17.04.2009).
Sie Ist hinsichtich der Darstellung der Grenzen und der baulichen
Nilagen geometrisch einwandftsi.
Die Überlnagbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit
ist einwandfrei möglich.
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Der Entwurfdes Bebauungsplans winde aungeatheitetvon:
Büro für StadÄanung
Dr-Ing. W. Schwerdt
Waisenhausdamm 7
30100 Braun,weig.
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Satzungsbesdrluss

Der Rat der Gemeinde hat den Bebauungsplan nach Pnifiing aller in
Aufstellungsvelahren vorgebrachten Stellungnahmen In seiner
Sitzung amQ.fl.,iPais Satzung ( 10 Abs. 1 BauGB) sowie die
Begründung beschlossen.

Bekannbnachung und Inlaafinten

Der Satzungsbeschluss ist gern. § 10 Abs. 3 BauGB am
im Amtsblatt Nr. 4P für den Landloiis Helmstedt bekannt gemacht
worden, In der Bekanntmachung ist ein Hinweis gem. § 215 Abs. 2
BauGB erfolgt

Die Sabeng Ist damit am 4‘J‘I in Kmfi gebeten.
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Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres seil Bekanntmachung des Bebauungsplanes
tst dna Verletzung von Vorschnflen gernaß § 214 Abs 1 Satz 1 Nr 1
bis 3 und Abs 3 Satz 2 BauGS bm Zustandekommen des
Bebauungsplanes nicht geltend gemacht wrsnlen
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B. Zisternen) zur Regenwasserrückhaftung mit Notübedauf
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Öffentiche Auung

Der Verwaltungsaussdiuss der Gemeinde hat in seiner Sitzung am
10.07.2007 dem Eritworf des Bebauungsplans und der Begründung
zugesimmt und dna öffentliche Auslegung gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2
BauGB beschlossen,

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 01.04.2009
ortsüblich bekannt gemadil

Der Entwurf des Bebauungsplans und der Begründung haben vorn
16.04.2009 bis 15.05.2009 gern. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB öffentich
nach § 3(2) BauGB ausgelegen.
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Gemeinde Lehre, Ortschaft Wendhausen, Landkreis Hotmstedt

9.0 Verfahrensvermerk

Die Begründung hat mit dem zugehörigen Beiplan gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 1. V. m.
§ 3 Abs. 2 BauGB vom 16.04.2009 bis 15.05.2009 öffentlich ausgelegen.

Sie wurde in der Sitzung am durch den Rat der Gemeinde Lehre unter
Berücksichtigung der Stellungnahmen aus dem Bauleitplanverfahren als Begründung
zum Bebauungsplan ‘Oheweg 2“, 1. vereinfachte Anderung beschlossen.
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Büro für Stadtplanung Dr-Ing. W. Schwerdt Braunschweig


	Oheweg 2_1Änd_Bplan.pdf
	Oheweg 2_1Änd_Entwurf
	Oheweg 2_1Änd_PLZ
	Oheweg 2_1Änd_TF

